
Uetikon am See, Volketswil und Langnau am Albis, 21. März 2016 
 

 
KR-Nr. 118/2016 

 

 
A N F R A G E von Christian Hurter (SVP, Uetikon am See), Benjamin Fischer (SVP, Volkets-

wil) und Urs Waser (SVP, Langnau am Albis) 
 
betreffend Anwalts- und PR-Kosten eines Universitätsprofessors 
____________________________________________________________________________ 
 
Gemäss Berichterstattung in der Presse hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich auf-
grund einer Klage von Prof. Dr. Philipp Sarasin gegen einen Journalisten der Wochenzeitschrift 
«Weltwoche» Anklage erhoben.  
 
1. Handelt es sich im vorliegenden Verfahren um eine private Klage von  

Prof. Dr. Philipp Sarasin? 
 
2. Ist die Universität in irgend einer Form in der Klage von Prof. Dr. Philipp Sarasin  

involviert? Wenn ja, in welcher Form? 
 
3. Wer hat den Rechtsanwalt und den PR-Berater mandatiert? 
 
4. Wer trägt die Kosten der Rechtsvertretung und/oder des PR Beraters von  

Prof. Dr. Philipp Sarasin? 
 
5. Werden die Kosten vollumfänglich oder teilweise durch die Universität getragen, stellen sich 

folgende Fragen: 
 

a) Warum werden die Kosten durch die Universität getragen?  
b) Aufgrund welcher Grundlagen werden Kosten für eine Rechtsvertretung in einem  
 privaten Strafverfahren durch die Universität getragen? 
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